
Elterninformation Betreuende Grundschule                                    

Schuljahr 2026/2027 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
Sie erhalten heute die Anmeldung für die Betreuende Grundschule-Schuljahr 2026/2027 für Ihr Kind 
über Sdui. Die Schulneulinge erhalten die Unterlagen in Papierform von den Schulen im Zuge der 
Übersendung der Anträge auf Lehrmittelfreiheit.  
 

Anmeldung für die Betreuungszeit: 
 
-Frühbetreuung (07.00 Uhr bis 08.00 Uhr), Mittagsbetreuung (12.00 Uhr bis 14.00 Uhr) und 
Freitagsbetreuung (12.00 Uhr bis 14.00 Uhr oder bis 16.00 Uhr, nur für Ganztagsschüler).  
Der Anmeldung beigefügt sind die Vordrucke über Berufstätigkeit, das Sepa-Mandat und die 
Einwilligung gemäß § 13 Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO).  
 
Wir bitten Sie um Beachtung folgender Voraussetzungen für die Aufnahme Ihres Kindes in der 
Betreuenden Grundschule:  
• • Einhaltung der Abgabefrist – 28.02.2026 –  

• • Abgabe der Anmeldung im Schulsekretariat in Papierform einschließlich der ausgefüllten 
Arbeitgeberbescheinigungen (für beide Elternteile), des Sepa-Mandats, der Einwilligung zum 
Datenschutz (DS-GVO)  
 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Unterlagen auszudrucken, können Sie im Sekretariat Ihrer 
Schule gedruckte Exemplare erhalten. Wenden Sie sich an die Schulsekretärin Ihrer Schule.  
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule nur 
erfolgen kann, wenn alle Unterlagen vollständig abgegeben werden und mindestens 8 Kinder für die 
Betreuungsgruppe angemeldet werden.  
 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich durch die Anmeldung Ihres Kindes an der BGS zur Zahlung des 
gesamten Beitrags verpflichten. Ein Erlass und die Rückerstattung von nicht in Anspruch 
genommenen Betreuungszeiten (z.B. durch vorzeitige Abmeldung, Umzug oder Schulwechsel) ist 
nicht möglich. Es gibt keine Bezuschussung, Befreiung oder Ermäßigung des Elternbeitrages. 
 
Alle Eltern, für deren Kinder ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht, erhalten Ende April/Anfang 
Mai 2026 per E-Mail eine schriftliche Bestätigung des Betreuungsplatzes durch das Amt für Schule 
und Sport. 
 
 
Stadtverwaltung Neuwied  
Amt für Schule und Sport 

 


